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1 Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BauGB) 

Gemäß der Eintragung zur Art der baulichen Nutzung in der Nutzungsschablone (vgl. Plan-
zeichnung) wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans folgende Nutzungsart festgesetzt: 

WA = Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO 

I. Allgemein zulässig sind: 

1. Wohngebäude, 

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe. 

II. Ausnahmsweise zulässig sind: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

III. Unzulässig / nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind: 
1. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
2. Anlagen für Verwaltungen, 
3. Gartenbaubetriebe, 
4. Tankstellen. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird entsprechend Eintrag in die Nutzungsschablone (vgl. 
Planzeichnung) über die Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO, die maximale Zahl 
der Vollgeschosse gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO und die Höhe der baulichen Anlagen gemäß 
§ 18 Abs.1 BauGB festgesetzt. 

 Grundflächenzahl 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die zulässige Größe der Grundfläche der baulichen 
Anlagen in Form der Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO durch Eintrag in die 
Nutzungsschablone als Höchstmaß festgesetzt. 

 Zahl der Vollgeschosse 

Die Anzahl der Vollgeschosse ist gemäß Planeintrag als Höchstgrenze festgesetzt. Die 
Festsetzungen sind der Nutzungsschablone in der Planzeichnung zu entnehmen. 
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 Höhe der baulichen Anlage 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend § 18 BauNVO über die Begrenzung der Trauf- 
und Firsthöhe festgesetzt. 

 Für die Bestimmung der Trauf- und der Firsthöhe ist der untere Bezugspunkt die Höhe der 
angrenzenden, erschließenden Verkehrsfläche an ihrem höchsten Punkt, gemessen im 
rechten Winkel zur vorderen Baugrenze in der Mitte des Baufensters. 

 Die Traufhöhe (TH) wird definiert als die Differenz zwischen der Höhenlage des jeweiligen 
Bezugspunkts und der Höhenlage der Schnittkante zwischen den Außenflächen des 
aufgehenden Mauerwerks und der Oberkante der Dachhaut. 

Bei Gebäuden mit geneigtem Dach gilt der Schnittpunkt der Wand mit der äußeren Dachhaut 
als oberer Bezugspunkt. 

Bei Gebäuden mit Flachdach oder Staffelgeschoss gilt die als oberer Bezugspunkt der 
oberste Abschluss der Wand (Attika). 

 Die Firsthöhe (FH) wird definiert als das senkrecht auf der Wand gemessene Maß zwischen 
dem unteren Bezugspunkt (s.o.) und der Oberkante der Dachkonstruktion. 

 Bei Flachdächern entspricht die Firsthöhe der Traufhöhe. 

Durch technische Aufbauten wie Schornsteine und Kamine, Lüftungsanlagen, Aufzugsschächte, 
Antennen o.ä. kann die zulässige Gebäudehöhe ausnahmsweise um höchstens 25 % 
überschritten werden. Technische Aufbauten dürfen dabei in der Summe ihrer Grundflächen 
höchstens 10 % der Grundfläche des Gebäudes ausmachen. 

1.3 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m § 22 Abs. 2 BauNVO) 

Die Bauweise wird entsprechend dem Eintrag in die Nutzungsschablone als offene Bauweise 
festgesetzt. 

1.4 Überbaubare Grundstücksfläche 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeichnung durch Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. 

1.5 Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 Abs. 6,  14 und  21a BauNVO) 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. 

Sonstige Stellplätze und Zuwegungen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 

Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, 
Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sind im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ausnahmsweise zulässig 
und dürfen eine Größe von max. 50 m3 umbautem Raum pro Grundstück nicht überschreiten. 
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1.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Versickerung / Rückhaltung von Oberflächenwasser auf den privaten Baugrundstücken 
(Dezentrale Oberflächenwasserbehandlung) 

Auf den privaten Baugrundstücken ist das anfallende unbelastete Oberflächenwasser (z.B. der 
Dachflächen) in dezentralen Mulden oder künstlichen Bauwerken (Retentionszisternen) 
zurückzuhalten, sofern es nicht als Brauchwasser genutzt wird. Eine hinreichende Dimensionierung 
dieser Anlagen ist bei einem Rückhaltevolumen von mindestens 50 l / m² versiegelter 
Grundstücksfläche gegeben. Restwasser, z.B. bei Sättigung der Flächen oder beim Überlauf der 
Rückhalteeinrichtungen, ist dem örtlichen Mischwasserkanal zuzuführen. Ein entsprechender 
Anschluss der Überlaufeinrichtung an den Mischwasserkanal ist sicherzustellen.  

1.7 Grünordnerische und eingriffsminimierende Festsetzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB) 

 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen 
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern 

Für die nachfolgend verbindlich festgesetzten Mindestanforderungen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gilt die unter Textziffer 2.2.2 aufgeführte Pflanzliste. 
Mindestens 80% der Pflanzen sind aus dieser Pflanzliste zu verwenden. 

 

Begrünung der Grundstücke 

Nicht überbaute Grundstücksflächen sind als Vegetationsflächen anzulegen und dauerhaft 
gärtnerisch zu gestalten. 

Pro Grundstück sind mindestens zwei Bäumen aus der unter Textziffer 2.2.2 aufgeführten Pflanzliste 
zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

Auf die ergänzenden Festsetzungen unter Textziffer 2.2 wird verwiesen. 

 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

 

Maßnahmen zur Erhaltung der natürlichen Bodenfunktionen und Artenvielfalt 

Nicht überbaute Grundstücksflächen sind so zu gestalten, dass die Versiegelung im Plangebiet auf 
ein Mindestmaß begrenzt wird. 

Entsprechend sind Zufahrten und Zugänge zu den Grundstücken, Kfz-Stellplätze, Fußwege, 
Hofflächen und deren Unterbau usw. in wasserdurchlässiger Bauweise, mit einem Abflussbeiwert 
von höchstens 0,5 herzustellen, sofern dies mit den wasserrechtlichen Belangen vereinbar ist. 
Hierzu sind offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecken, Dränpflaster 
und vergleichbare Beläge zu verwenden. 

Eine Versiegelung der nicht überbauten Grundstücksflächen, insbesondere in Form einer 
Pflasterung, Betonierung und das Anlegen von Schotter-, Split- Kies- und Schieferflächen sowie das 
Abdichten des Untergrunds mit Folien etc. (sog. Schottergärten) ist nicht zulässig. 

Auf die textlichen Festsetzungen unter Nr. 2.2 wird verwiesen. 
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2 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 88 Landesbauordnung (LBauO) 
Rheinland-Pfalz 

2.1 Sachlicher Geltungsbereich 

Die Vorschriften sind anzuwenden bei Neubauten, Umbauten, Erweiterungen und Instandsetzungs-
arbeiten für bauliche Anlagen, Einfriedungen, Stützmauern, Kfz-Stellplätze und Grundstücksflächen. 

Den Vorschriften unterliegen neben den baugenehmigungspflichtigen Vorhaben nach § 61 LBauO 
auch sämtliche genehmigungsfreie Vorhaben nach § 62 LBauO. 

2.2 Äußere Gestaltung der baulichen Anlage (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu 
pflegen, sofern sie nicht als Betriebsfläche oder Stellplatz sowie als Platz- oder Wegefläche benötigt 
werden und keine sonstigen Festsetzungen entgegenstehen. 

Auf die textlichen Festsetzungen unter Nr. 1.6 wird verwiesen. 

 Pflanzliste (Bäume) 

Die zu nutzenden standortgerechten Laubgehölze umfassen folgendes Arteninventar (Hochstamm, 
mind. dreimal verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm, regionale Herkunft (anerkannte Herkunft aus 
geeigneten Herkunftsgebieten)): 

Lat. Name Trivialname 

Acer campestre 

Carpinus betulus 

Feldahorn 

Hainbuche 

Fagus sylvatica 

Malus domestica 

Prunus avium 

Prunus domestica 

Pyrus communis 

Rotbuche 

Kulturapfel 

Vogel-Kirsche 

Kulturpflaume 

Kulturbirne 

Quercus robur 

Sorbus aucuparia 

Stieleiche 

Eberesche 

Tilia cordata Winterlinde 

Die Anpflanzungen haben in der auf die Fertigstellung der baulichen Anlagen folgenden 
Pflanzperiode zu erfolgen. 

3 Hinweise auf sonstige zu beachtende Vorschriften und Richtlinien 

1. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-
tung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die 
DIN 18 915 bezüglich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. Die DIN 19731 
(Bodenbeschaffenheit – Bewertung von Bodenmaterials) ist ebenfalls zu beachten. 

2. Die DIN 18 300 „Erdarbeiten“ ist zu berücksichtigen. 
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3. Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 
4020 „Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke“ und DIN 4124 „Baugru-
ben und Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau“; DIN EN 1997 „Entwurf, Be-
rechnung und Bemessung in der Geotechnik“ -1 -Allgemeine Regeln und -2-Erkundung und 
Untersuchung des Baugrunds sowie DIN 1054 „Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- 
und Grundbau – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 
Ebenso wird auf die Vorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz hinsichtlich der 
Vorgaben zur Bauausführung hingewiesen. 

4. Für die Abwicklung der Bauarbeiten gelten die DIN 18 920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie die DIN 18 916 „Vegetations-
technik im Landschaftsbau: Pflanzen und Pflanzarbeiten“. 

5. Für die Bepflanzung der privaten Flächen ist der elfte Abschnitt des Nachbarrechtsgesetzes 
für Rheinland-Pfalz „Grenzabstände für Pflanzen“ zu beachten. 

6. Auf die sorgfältige Standortauswahl für Baustelleneinrichtungen ist zu achten. 

7. Auf die Verwendung von Baustoffen ohne wassergefährdende Bestandteile ist zu achten. 

8. Erd- und Bauarbeiten sind gemäß § 21 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes rechtzeitig an-
zuzeigen. Funde müssen gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (§ 17 
DSchG) unverzüglich gemeldet werden. Bauherren und eingesetzte Firmen sind auf die 
Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) hinzuweisen. Bei Erschließungs-
maßnahmen oder sonstigen Bauarbeiten sind zutage kommende Funde (z.B. Mauern, Erd-
verfärbungen, Ziegel, Scherben, Münzen usw. oder Ruinen, alte Mauerreste, Gräber oder 
sonstige Spuren früherer Besiedlung) unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde der 
Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie dem Landesmuseum Trier zu melden. 

Wenn bei Erdarbeiten, Bau- oder Abbrucharbeiten prähistorische oder historisch wertvolle 
Gegenstände gefunden werden oder Flurdenkmäler durch die Baumaßnahme betroffen 
sind, ist unverzüglich die Untere Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung sowie die Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier (Rhei-
nisches Landesmuseum) als Fachbehörde für archäologische Bodendenkmalpflege zu in-
formieren. Die Anzeigepflicht obliegt demjenigen, der zuerst auf den Gegenstand gestoßen 
ist (Finder). Der Unternehmer, alle dabei beschäftigen Personen, der Eigentümer des 
Grundstückes und die sonst etwa Verfügungsberechtigten haben die Fortsetzung der Ar-
beiten zu unterlassen und die gefundenen Gegenstände in unverändertem Zustand zu ver-
wahren. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass eine Anzeige-, Erhaltungs- und 
Ablieferungspflicht für archäologische Funde bzw. Befunde besteht (§ 16-21 DSchG RLP). 

Sollten von Erschließungsplanungen und Erschließungsmaßnahmen Wegekreuze, Bildstö-
cke, alte Grenzsteine oder ähnliche Flurdenkmäler tangiert werden, ist ebenfalls die Untere 
Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm rechtzeitig zu informieren. Eine 
eventuelle Versetzung der oben genannten Flurdenkmäler bedarf der vorherigen Zustim-
mung der Unteren Denkmalschutzbehörde. 

9. Es wird darauf hingewiesen, dass die Behandlung von Bodenaushub gemäß den Vorgaben 
der LAGA erfolgt. Demnach sind künstliche Auffüllungen sowie der Wiedereinbau von Erd-
massen fachlich zu begleiten. 

10. Für die Boden- und Bauschuttverwertung in Rheinland-Pfalz sind die ALEX-Infoblätter 24, 
25, 26 und 27 relevant. 

11. Im angegebenen Bereich sind keine Altablagerungen, Rüstungsstandorte, militärische 
Altstandorte oder gewerblich-industrielle Altstandorte kartiert. Wenn bei Baumaßnahmen 
Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen werden oder sich sonstige Hinweise 
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(z.B. geruchliche / visuelle Auffälligkeiten) ergeben, ist die SGD Nord, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier umgehend zu informieren. 

12. Tritt bei Erdarbeiten organoleptisch auffälliges Material auf, so ist dieses zu separieren und 
Bauleitung, ggf. Fachbauleitung, sowie die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier umgehend zu informieren. 

13. Die Abstände der vorgesehenen Bepflanzungen zu geplanten / vorhandenen Leitungen 
sind gemäß den VDE-Bestimmungen und dem „Merkblatt über Baumstandorte und unter-
irdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 2013, zu berücksichtigen. 

14. Bei der Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser sind die §§ 26 und 27 LWG 
in Verbindung mit § 7 WHG zu beachten. 

15. Die Planung des Netzes zur Wasserversorgung hat nach den Arbeitsblättern des DVGW 
zu erfolgen. Die Löschwassermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 der DVGW (Deut-
scher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zu ermitteln. 

16. Brauchwassernutzung: Um Trinkwasser einzusparen ist die Nutzung des Niederschlags-
wassers als Brauchwasser (z.B. zur Grünflächenbewässerung, Toilettenspülung, etc.) 
sinnvoll. Das nicht als Brauchwasser verwendete Niederschlagswasser kann über das 
getrennte Leitungsnetz in die hierfür vorgesehenen Retentions- und Versickerungsflächen 
geleitet und dort zurückgehalten werden. Die gemäß Kap. 1.6 der Textlichen Festsetzungen 
herzustellenden Regenrückhalteeinrichtungen sind mit einem Anschluss an das örtliche 
Mischwassersystem zu versehen. 

17. Es wird auf mögliche Schadensersatzpflichten des Abwasserbeseitigungspflichtigen und 
der Gemeinde gegenüber betroffenen Dritten bei nicht Sicherstellung einer ordnungs-
gemäßen Abwasserentsorgung hingewiesen. 

18. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen 
Gesteinshorizonten hohes Radonpotential (> 100 kBq / m³) vorkommt. Dieses ist zumeist 
eng an tektonische Bruchzonen und Kluftzonen gebunden. 

Radonmessungen (Langzeitmessungen: 3-4 Wochen) in der Bodenluft in Abhängigkeit von 
den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend 
empfohlen. Witterungseinflüsse, wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder 
Temperaturen sind für Schwankungen der Mengen, die aus dem Boden austreten, 
verantwortlich. Es wird deshalb empfohlen die Messungen in einer Baugebietsfläche an 
mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in 
Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher sein. Die Ergebnisse sollten 
Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche 
Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Werden hierbei tatsächlich Werte über 100 kBq / m³ 
festgestellt, wird angeraten, bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Eintritt des 
Radons ins Gebäude weitgehend zu verhindern. 

Nähere Erläuterungen und Hinweise zur radongeschützten Bauausführung können beim 

Landesamt für Geologie und Bergbau1 eingeholt werden. Informationen zum Thema 

Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“ des 
Bundesamtes für Strahlenschutz entnommen werden. 

19. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen 
von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 

                                                

1
  Zum Zeitpunkt der Planerstellung auf der Internetseite des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-

Pfalz (http://www.lgb.rlp.de) unter: ‚Radon‘ abrufbar. 
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§ 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 50 vom Hundert überschritten werden. 
Weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden, wenn die 
Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden 
Grundstücksnutzung führen würde. 

20. Hecken- und Baumrückschnitte sowie Rodungen (z.B. zur Baufeldfreimachung, 
Gehölzpflege etc.) sind gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG lediglich im Zeitraum 1. Oktober 
bis 28. Februar zulässig. 

21. Es wird empfohlen im Zuge der Bauvorhaben ein Baugrundgutachten einschließlich der 
Prüfung der Hangstabilität erstellen zu lassen, da im Plangebiet die Schichten des Mittleren 
Muschelkalk zutage treten, welche eine erhöhte Rutschanfälligkeit zeigen. Der Baugrund 
ist als ungünstig zu bezeichnen, da die Lockergesteine aufgrund des hohen Tongehaltes 
bei Wassergehaltsveränderung zum Schrumpfen bzw. Quellen neigen und bereits gering 
geneigte Hänge instabil werden und Rutschungsschäden zeigen können. 

 

 
Diese Textlichen Festsetzungen sind Bestandteil des Bebauungsplans „Wingertsberg“ der 
Ortsgemeinde Hüttingen an der Kyll. 

Hüttingen an der Kyll, den ____________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

Frank Colling (Ortsbürgermeister) 

 

 

 

Ausfertigung 

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplans mit dem 
Willen des Ortsgemeinderats sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplans werden bekundet. 
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